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Durchführungsanweisungen (DA) geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhü-
tungsvorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen
andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen
Regeln anderer EG-Mitgliedstaaten ihren Niederschlag gefunden haben können.
Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu
Unfallverhütungsvorschriften.
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§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehmer, die nach § 2 Betriebsärzte
zu bestellen haben.

Durchführungsanweisung zu § 1:

Nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 Sozialgesetzbuch, Siebtes Buch (SGB VII) erlassen die
Berufsgenossenschaften Vorschriften über die Maßnahmen, die der Unternehmer zur
Erfüllung der sich aus § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 und aus § 2 Abs. 3 des
Arbeitssicherheitsgesetzes ergebenden Pflichten zu treffen hat. Der Text des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes ist dieser Unfallverhütungsvorschrift als Anhang 1 beigefügt.

§ 2

Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte zur Wahrnehmung der in § 3 des Geset-
zes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) bezeichneten Aufgaben für die sich aus den Merk-
malen der nachstehenden Tabelle 1 ergebenden erforderlichen Mindesteinsatzzeiten
schriftlich zu bestellen oder zu verpflichten:

Tabelle 1

Betriebsart bei einer Zahl
der durchschnitt-
lich im Betrieb
beschäftigten
Arbeitnehmer von

erforderliche
Einsatzzeit der
Betriebsärzte
(Std./Jahr je
Arbeitnehmer)

1 2 3

Gruppe 1
kaufmännisch/technisch-verwaltender
Teil der Betriebe (Büroteil)
Forschungsinstitute
Herstellung von Zeichen- und Trick-
filmen, Synchronisierbetriebe und son-
stige Tonaufnahmen
Lichtspieltheater

51 und mehr 0,2

Gruppe 2
Alle Gewerbezweige mit Ausnahme der
in Gruppe 1 aufgeführten

51 und mehr 0,4
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(2) Der Unternehmer, der im Betrieb durchschnittlich weniger als 51 Arbeitnehmer
beschäftigt, hat zur Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Aufgaben ebenfalls
Betriebsärzte für die sich aus nachstehender Tabelle 2 ergebenden erforderlichen
Mindesteinsatzzeiten schriftlich zu bestellen oder zu verpflichten. Der Unternehmer
hat insbesondere in den Fällen der Gruppe A der Tabelle 2 eine betriebsärztliche
Betreuung auch vor Ablauf der nach der Spalte 4 der Tabelle 2 maximal zulässigen
Frist zwischen den Einsätzen der Betriebsärzte zu gewährleisten, sofern besondere
Anlässe dies erfordern.

Tabelle 2

Betriebsart bei einer Zahl
der durch-
schnittlich im
Betrieb be-
schäftigten Ar-
beitnehmer von

erforderliche
Einsatzzeit der
Betriebsärzte

1 2 3 4
Stunde je
Arbeit-
nehmer

innerhalb
von .....
Jahren

Gruppe A 1–50 1 5
Kaufmännisch/technisch-verwaltender
Teil der Betriebe (Büroteil)
Forschungsinstitute
Augenoptische Erzeugnisse und Glas-
instrumente
Gold- und Silberschmieden, Instand-
setzung von Armband-, Taschen-,
Wecker-, Stand- und Wanduhren
Herstellung von Zeichen- und Trick-
filmen, Synchronisierbetriebe und son-
stige Tonaufnahmen
Herstellung von Spiel-, Werbe-,
Kultur-, Fernsehfilmen und Wochen-
schauen
Lichtspieltheater

Gruppe B 1–50 1 3
Alle Gewerbezweige mit Ausnahme
der in Gruppe A und Gruppe C auf-
geführten
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Betriebsart bei einer Zahl
der durch-
schnittlich im
Betrieb be-
schäftigten Ar-
beitnehmer von

erforderliche
Einsatzzeit der
Betriebsärzte

1 2 3 4
Stunde je
Arbeit-
nehmer

innerhalb
von .....
Jahren

Gruppe C 1–50 1 2
Bleiakkumulatoren
Selbstständige Betriebe für elektroly-
tische und -chemische Oberflächen-
behandlung, Galvanotechnik, Eloxier-
anstalten

(3) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der nach
§ 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde eine Ausnahme von Abs. 1 und
2 bewilligen und geringere Einsatzzeiten festsetzen, soweit im Betrieb, verglichen mit
Betrieben der gleichen Art, die Unfall- und Gesundheitsgefahren unterdurchschnitt-
lich gering sind. Die Berufsgenossenschaft kann ferner im Einzelfall im Einvernehmen
mit der nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde abweichend von
Abs. 1 und 2 höhere Einsatzzeiten festsetzen, soweit im Betrieb, verglichen mit
Betrieben der gleichen Art, überdurchschnittliche Unfall- und Gesundheitsgefahren
bestehen. Das Verfahren regelt der Vorstand.

(4) Werden spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nicht von
Betriebsärzten, sondern von ermächtigten anderen Ärzten vorgenommen, so können
die hierbei anfallenden Untersuchungszeiten auf die Einsatzzeit nach Abs. 1 ange-
rechnet werden, soweit die Einsatzzeit des Betriebsarztes den Aufgaben nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitssicherheitsgesetzes zuzurechnen ist.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 und 2:

1. Die Betriebsärzte können als ständig oder zeitweise tätige Kräfte bestellt werden.
Sie können vom Unternehmer eingestellt oder freiberuflich tätig sein oder auch
einem überbetrieblichen Dienst angehören, den der Unternehmer nach § 19
Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet hat.

Die Anforderungen an einen überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst erge-
ben sich aus den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen über Ärzte, Hilfsperso-
nal, Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel für überbetriebliche arbeitsmedizi-
nische Dienste (ZH 1/529).
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Mit einer Übertragung der Aufgaben nach § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes in
Verbindung mit dieser Unfallverhütungsvorschrift an einen überbetrieblichen
arbeitsmedizinischen Dienst erfüllt der Unternehmer seine gesetzliche Verpflich-
tung, wenn dieser überbetriebliche Dienst mindestens die Forderungen erfüllt, die
ein Betriebsarzt auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes zu erfüllen hätte.

2. Die erforderliche Einsatzzeit ist die Arbeitszeit, die den Betriebsärzten zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben für den Betrieb je Jahr und Arbeitnehmer mindestens zur
Verfügung stehen muss. So können z.B. Wegzeiten eines nicht im Betrieb einge-
stellten Betriebsarztes nicht als Einsatzzeit angerechnet werden.

Den berechneten Einsatzzeiten liegen die Gefährdungspotentiale sowie die Orga-
nisations- und Arbeitnehmerstruktur typischer Unternehmenszweige bei Beach-
tung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu Grunde. Diese Ein-
satzzeiten werden benötigt, wenn an den Arbeitsplätzen die Unfallverhütungsvor-
schriften und sonstigen Vorschriften zum Arbeitsschutz eingehalten sind.
Entsprechend ist der Unternehmer verpflichtet, dem Betriebsarzt darüber hinaus-
gehende Einsatzzeiten zur Verfügung zu stellen, wenn besondere Umstände dies
erfordern (z.B. Störfall, Reparaturfall).

3. Zu den Aufgaben des Betriebsarztes nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz zählen
Betriebsbegehungen, Beratungen des Unternehmers und der sonst für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz verantwortlichen Personen im Betrieb sowie
arbeitsmedizinische Untersuchungen, um die Versicherten zu beraten und ihren
Gesundheitsschutz zu beurteilen. Durch Erfassung und Auswertung der Untersu-
chungsergebnisse sollen Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen untersucht
werden und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankung vor-
geschlagen werden.

Allerdings sind die Einsatzzeiten nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 für alle Aufgaben
des Betriebsarztes im Sinne des § 3 Abs. 1 Arbeitssicherheitsgesetz bemessen,
nicht nur für Untersuchungen. Fallen Untersuchungen in einem Umfang an, dass
keine ausreichende Zeit mehr für die übrigen Aufgaben des Betriebsarztes nach
dem Arbeitssicherheitsgesetz verbleibt, so muss der Unternehmer für die Durch-
führung der Untersuchungen zusätzlich ausreichend Zeit zur Verfügung stellen.

Grundsätzlich kann der Betriebsarzt auch spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen durchführen, sofern er hierzu ermächtigt ist. Untersuchungszei-
ten, die auch bei den Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitssicherheits-
gesetzes anfallen, können in den Fällen des § 2 Abs. 1 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift auf die Einsatzzeit angerechnet werden, sofern noch genügend Zeit für
die übrigen Aufgaben des Betriebsarztes bleibt (siehe auch Durchführungsanwei-
sung zu § 2 Abs. 4). Die Einsatzzeiten nach § 2 Abs. 2 sind so bemessen, dass
spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der VBG 100 oder
nach anderen Vorschriften, zu deren Durchführung der Arbeitgeber rechtlich ver-
pflichtet ist, immer außerhalb der Mindesteinsatzzeiten zusätzlich erbracht wer-
den müssen.
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4. Unter „Betrieb“ ist eine räumlich und technisch abgegrenzte, nach Aufgaben-
bereich und Organisation eigenständige, wenn auch nicht vollständig selbststän-
dige Unternehmenseinheit zu verstehen.
Entsprechend der Regelung des § 4 Betriebsverfassungsgesetz gelten Betriebsteile
als selbstständige Betriebe bei Anwendung der Tabelle, wenn sie

1. räumlich weit entfernt vom Hauptbetrieb

oder

2. durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.

zu § 2 Abs. 2:

Die nach der Tabelle 2 festzusetzenden Mindesteinsatzzeiten ermöglichen in Klein-
betrieben, dass der Betriebsarzt in größeren Zeitabständen als 1 Jahr die Betreuung
durchführen kann und dabei für eine effektive Betreuungstätigkeit zumindest 1
Stunde je Arbeitnehmer zur Verfügung steht.

Die Regelung ermöglicht den Kleinbetrieben eine äußerst flexible Handhabung der
Betreuungseinsätze durch die Betriebsärzte sowie der Einsatzzeiten. In der Tabelle 2
werden für 3 Gruppen von Betrieben mit unterschiedlich hohen Gefährdungspoten-
tialen Zeitrahmen von 2 bzw. 3 oder 5 Jahren vorgegeben, innerhalb derer die
Betreuung durch einen Betriebsarzt stattfinden muss. Dabei legt die Anzahl der Jahre
jeweils den äußersten Zeitabstand zwischen zwei Betriebsarzteinsätzen fest. Nach
Ablauf dieser Fristen muss also spätestens ein neuer Betreuungseinsatz erfolgen.

Es kann allerdings im Einzelfall sinnvoll oder sogar notwendig sein, eine Betreuung
durch einen Betriebsarzt auch vorzuziehen oder grundsätzlich in kürzeren Zeitab-
ständen stattfinden zu lassen. Für die Frage, ob der Betriebsarzt in diesen Fällen die
nach der Regelung im Absatz 2 festgelegte Mindesteinsatzzeit auch tatsächlich
erbracht hat, kommt es dann auf die durchschnittliche jährliche Einsatzzeit im kon-
kreten Betrieb an. Die durchschnittliche jährliche Einsatzzeit beträgt für die Gruppe
A 0,2 Stunden, für die Gruppe B 0,33 Stunden und für die Gruppe C 0,5 Stunden je
Arbeitnehmer. Ausgehend von dem Zeitpunkt, an dem zuletzt die Betreuungsver-
pflichtung in einem Betrieb vollständig erfüllt war, müssen die entsprechenden jährli-
chen Durchschnittseinsatzzeiten in dem jeweiligen Zeitraum von 2, 3 oder 5 Jahren
erbracht werden.

In Betrieben mittlerer Größe, mit zwischen 20 und 50 Arbeitnehmern, kann es von
Vorteil sein, wenn die Gesamteinsatzzeit nicht bei einer einzigen Betreuungsmaß-
nahme innerhalb des Zeitrahmens absolviert wird, sondern auf mehrere Betreuungs-
maßnahmen in kürzeren Zeitabständen verteilt wird.

Beispiel: Betrieb der Gruppe B (z.B. Elektroinstallationsbetrieb) mit 26 Beschäftig-
ten, davon 5 im Büro
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Einsatzzeit:

21 Stunden in 3 Jahren für Betriebspersonal (das entspricht einer durch-
schnittlichen Einsatzzeit von 7 Stunden pro Jahr)

5 Stunden in 5 Jahren für Büropersonal (das entspricht einer durchschnitt-
lichen Einsatzzeit von 1 Stunde pro Jahr)

Die durchschnittliche jährliche Einsatzzeit insgesamt beträgt für diesen
Betrieb 8 Stunden.

Zulässig wäre eine Betreuung des Betriebspersonals alle 3 Jahre und des
Büropersonals alle 5 Jahre. Sinnvoll könnte hier aber auch sein, das
gesamte Personal z.B. alle 3 Jahre betreuen zu lassen; in diesem Falle
dann jeweils mit einer Einsatzzeit von 24 Stunden (21 Stunden für das
Betriebspersonal und 3 Stunden für das Büropersonal, für das dann die
jährliche durchschnittliche Einsatzzeit von einer Stunde in diesem Betrieb
erfüllt würde). Denkbar wäre aber auch eine Betreuung z.B. alle 24
Monate (mit je 16 Stunden Einsatzzeit; 14 Stunden für das Betriebsperso-
nal und 2 Stunden für das Büropersonal) oder alle 18 Monate (mit je 12
Stunden Einsatzzeit; 10½ Stunden für das Betriebspersonal und 1½ Stun-
den für das Büropersonal).

In einzelnen Betrieben kann es darüber hinaus auch erforderlich werden, eine
betriebsärztliche Betreuung vor Ablauf der maximalen Zeitspanne zwischen zwei
Einsätzen des Betriebsarztes durchzuführen. Dies kann dann der Fall sein, wenn
besondere Anlässe für eine arbeitsmedizinische Betreuung und Beratung des Arbeit-
gebers bestehen. Besondere Anlässe können z.B. sein:

— Änderung von Betriebsanlagen,

— Einführung neuer Arbeitsverfahren,

— Neugestaltung von Arbeisplätzen oder -abläufen,

— Auftreten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die arbeitsbedingt
sein können.

Wenn in solchen oder ähnlichen Fällen die Berücksichtigung arbeitsmedizinischer
Gesichtspunkte erforderlicher wird, muss eine betriebsärztliche Betreuung in unmittel-
barem Zusammenhang mit diesen Maßnahmen erfolgen unabhängig davon, wann
und in welchem Umfang zuletzt eine Betreuung stattgefunden hat. Derartige Fälle
kommen insbesondere für die Betriebe der Gruppe A in Betracht, bei denen die
maximal zulässige Frist zwischen den Einsätzen des Betriebsarztes mit 5 Jahren rela-
tiv lang ist.

zu § 2 Abs. 4:

Es kann vorkommen, dass nicht jeder Betriebsarzt für einzelne spezielle arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen, die in einem Betrieb anfallen, ermächtigt werden
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kann, da bestimmte Vorsorgeuntersuchungen spezielle Fachkenntnisse und oft auch
eine besondere technische Ausstattung erfordern.

Werden Untersuchungen durch andere Ärzte durchgeführt, so wird der Betriebsarzt
u.U. in entsprechendem Umfang entlastet. Auf seine Einsatzzeit kann daher im Falle
des § 2 Abs. 1 die Untersuchungszeit, die auch bei Untersuchungen nach § 3 Abs. 1
Nr. 2 des Arbeitssicherheitgesetzes anfallen würde, angerechnet werden, sofern
dann noch genügend Zeit für die übrigen Aufgaben des Betriebsarztes bleibt. Die
Anrechnung von Zeiten für spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
z.B. nach der VBG 100 auf Einsatzzeiten nach der Tabelle 2 des § 2 Abs. 2 ist ins-
gesamt ausgeschlossen.

Wegezeiten zum ermächtigten Arzt können nicht berücksichtigt werden.

§ 3

Fachkunde

(1) Der Unternehmer darf als Betriebsärzte nur Ärzte bestellen, die über die
erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

(2) Der Unternehmer kann die erforderliche Fachkunde als gegeben ansehen bei
Ärzten, die nachweisen, dass sie berechtigt sind,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“
oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen.

(3) Der Unternehmer kann die erforderliche Fachkunde ferner als gegeben anse-
hen bei Ärzten während ihrer Weiterbildung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung
„Betriebsmedizin“ in der hierfür erforderlichen mindestens zweijährigen durchgehen-
den regelmäßigen Tätigkeit, wenn sie durch eine von der zuständigen Ärztekammer
erteilte Bescheinigung nachweisen, dass sie bereits

1. eine in der Weiterbildungsverordnung vorgeschriebene klinische oder
poliklinische Tätigkeit
und

2. mindestens ein Drittel des dreimonatigen theoretischen Kurses über
Arbeitsmedizin

absolviert haben. Dies gilt nur, wenn gewährleistet ist, dass der theoretische Kurs
nach Nummer 2 innerhalb von zwei Jahren nach der Bestellung beendet ist. Den
Nachweis hat der Betriebsarzt dem Unternehmer gegenüber zu erbringen.

(4) Der Unternehmer kann abweichend von den Absätzen 2 und 3 davon ausge-
hen, dass Ärzte über die erforderliche Fachkunde verfügen, wenn sie
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1. eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer darüber besitzen, dass
sie vor dem 1. Januar 1985 ein Jahr klinisch oder poliklinisch tätig gewe-
sen sind und an einem arbeitsmedizinischen Einführungslehrgang teilge-
nommen haben
und

2. a) bis zum 31. Dezember 1985 mindestens 500 Stunden innerhalb eines
Jahres betriebsärztlich tätig waren
oder

b) bis zum 31. Dezember 1987 einen dreimonatigen Kurs über Arbeits-
medizin absolviert haben

und über die Voraussetzungen nach Nummer 2 Buchstabe a) oder b) eine
von der zuständigen Ärztekammer erteilte Bescheinigung beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer muss spätestens bis zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Unfallverhütungsvorschrift erteilt sein.

§ 4
Fortbildung

Der Unternehmer hat dem Betriebsarzt die Teilnahme an geeigneten arbeitsmedi-
zinischen Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, soweit die Fortbildungsmaß-
nahme den betrieblichen Belangen entspricht.

Durchführungsanweisung zu § 4:

Bezüglich der Teilnahme an arbeitsmedizinischen Fortbildungsmaßnahmen wird auf
§ 2 Abs. 3 Arbeitssicherheitsgesetz verwiesen. Geeignet sind z.B. Fortbildungsver-
anstaltungen, zu denen die gewerblichen Berufsgenossenschaften, ihre Landesver-
bände oder der Hauptverband einladen sowie Fortbildungsveranstaltungen der Deut-
schen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin, des Verbandes Deutscher
Betriebs- und Werksärzte und ärztlicher Standesorganisationen, soweit deren Inhalt
den betrieblichen Belangen entspricht.

§ 5
Bericht

Der Unternehmer hat den Betriebsarzt zu verpflichten, über die Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben regelmäßig einen Bericht zu erstatten.

Durchführungsanweisung zu § 5:

Die Berichtspflicht besteht für jeden bestellten Betriebsarzt oder für den bestellten
überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst. Hauptamtlich tätige Betriebsärzte soll-
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ten mindestens einmal im Jahr die Ergebnisse ihres Einsatzes im Betrieb in einem
Bericht zusammenfassen; für nebenamtlich tätige Betriebsärzte oder für überbetriebli-
che arbeitsmedizinische Dienste richtet sich die Berichtsabgabe nach der Häufigkeit,
mit der sie für den Betrieb im Einsatz sind, d.h., erfolgt der Einsatz in Abständen von
mehr als einem Jahr, so ist mindestens nach jeder Betriebsbegehung ein Bericht zu
erstatten.

§ 6

Übergangs- und Ausführungsbestimmungen

Für Unternehmer, die unter die Regelung nach § 2 Abs. 2 fallen, gelten folgende
Übergangsfristen:

Bei einer nach § 2 Abs. 2 errechneten durchschnittlichen jährlichen Einsatz-
zeit von

über 15 Stunden: 1. April 2001

über 10 bis 15 Stunden: 1. April 2002

bis 10 Stunden: 1. April 2003

Durchführungsanweisung zu § 6:

Mit Ablauf der Übergangszeit muss der Unternehmer einen Betriebsarzt schriftlich
bestellt oder verpflichtet haben.

Die durchschnittliche jährliche Einsatzzeit wird errechnet, indem die Gesamtzahl der
Stunden für die erforderliche Einsatzzeit der Betriebsärzte (Spalte 3 der Tabelle 2:
Anzahl der Arbeitnehmer x 1 Stunde) durch die Anzahl der Jahre teilt, innerhalb der
die Einsatzzeit erbracht werden muss (Spalte 4 der Tabelle 2).

In dem zu § 2 Abs. 2 genannten Beispiel beträgt die durchschnittliche jährliche Ein-
satzzeit 8 Stunden. Für diesen Betrieb gilt daher die Übergangsfrist von 5 Jahren ab
Inkrafttreten der Unfallverhütungsvorschrift.

Weiteres Beispiel: Betrieb der Gruppe C (z.B. Galvanik) mit 25 Beschäftigten,
davon 5 im Büro

Einsatzzeit:

20 x 1 Stunde = 20 Stunden in 2 Jahren für das Betriebsper-
sonal (das entspricht einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 10
Stunden pro Jahr)

5 x 1 Stunde = 5 Stunden in 5 Jahren für das Büropersonal
(das entspricht einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 1 Stunde
pro Jahr)
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Die durchschnittliche jährliche Einsatzzeit insgesamt beträgt für
diesen Betrieb 11 Stunden.

Für diesen Betrieb gilt daher die Übergangsfrist von 4 Jahren
ab Inkrafttreten der Unfallverhütungsvorschrift.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1998 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte“ (VBG 123) vom
07. August 1975 in der Fassung vom 01. April 1989 außer Kraft.

Köln, den 15. Dezember 1997
gez. Leichsenring

(Hauptgeschäftsführer)
(Siegel)

G e n e h m i g u n g

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift

„Betriebsärzte“ (VBG 123)

wird genehmigt.

Bonn, den 14. Januar 1998

Az.: IIIb 7-36023-10

Das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag:

gez. Anzinger

(Siegel)
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Anhang 1 zur Unfallverhütungsvorschrift
„Betriebsärzte“ (VBG 123)

Arbeitssicherheitsgesetz
Gesetz über Betriebsärzte,

Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit

Vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), zuletzt geändert durch Artikel 5a des
Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412).

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Erster Abschnitt

§ 1

Grundsatz

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der
Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften
den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur
Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht
werden können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen
einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt

Betriebsärzte

§ 2

Bestellung von Betriebsärzten

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 3
genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf
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1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall-
und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der
Arbeitnehmerschaft und

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die
Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen
Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Betriebs-
ärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur
Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die
mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlas-
sen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu
ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der
Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen.
Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeit-
nehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3

Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstüt-
zen. Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhü-
tung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und
von sozialen und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung
von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergono-
mischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere
des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der
Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumge-
bung,
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e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,

f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wieder-
eingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess,

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu
beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beob-
achten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge-
stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz
verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung die-
ser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die
Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem
Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzu-
schlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhal-
ten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie
bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Ein-
satzplanung und Schulung der Helfer in „Erster Hilfe“ und des medizini-
schen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis
arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unbe-
rührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der
Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

§ 4

Anforderungen an Betriebsärzte

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt sind,
den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.
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Dritter Abschnitt

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5

Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure,
-techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben
zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall-
und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der
Arbeitnehmerschaft,

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art
der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Perso-
nen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Perso-
nen in Fragen des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräfte
für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte
und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu
unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur
Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen
Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer ein-
gestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergü-
tung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber.
Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für
die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben freizustel-
len.

§ 6

Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit ein-
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schließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben
insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhü-
tung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und
von sozialen und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung
von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsum-
gebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor
der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einfüh-
rung sicherheitstechnisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beob-
achten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge-
stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz
und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnah-
men zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren
Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungs-
ergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maß-
nahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhal-
ten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie
bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Schu-
lung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

§ 7

Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestel-
len, die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss
berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, und über die zur Erfül-



19

BGV A7

lung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde
verfügen. Der Sicherheitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle eines
Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen,
jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden Aufga-
ben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften

§ 8

Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung
ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie
dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt
werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben
die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb
mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende
Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar
dem Leiter des Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über eine von
ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit
dem Leiter des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren Vorschlag unmittelbar
dem Arbeitgeber und, wenn dieser eine juristische Person ist, dem zuständigen Mit-
glied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen
Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft
für Arbeitssicherheit bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt
der Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung beru-
fenen Organs den Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzutei-
len und zu begründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.
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(2) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat
über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu
unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlages mitzuteilen, den sie nach
§ 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen
in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung
des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das Gleiche gilt, wenn deren Aufga-
ben erweitert oder eingeschränkt werden sollen; im Übrigen gilt § 87 in Verbindung
mit § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung
eines freiberuflich tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeits-
sicherheit oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.

§ 10

Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame
Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für
Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschut-
zes beauftragten Personen zusammen.

§ 11

Arbeitsschutzausschuss

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeit-
geber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss
zu bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit
0,25, nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu
berücksichtigen. Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus:

dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,

zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,

Betriebsärzten,

Fachkräften für Arbeitssicherheit und

Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal
vierteljährlich zusammen.
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§ 12

Behördliche Anordnungen

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen der
Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzlichen
Pflichten näher bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvorschriften
ergebenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit, zu treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft,

1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern,
welche Maßnahmen angebracht erscheinen und

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit
zu geben, an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu
der von der Behörde in Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu
nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung
eine angemessene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem Arbeit-
geber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

§ 13

Auskunfts- und Besichtigungsrechte

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur
Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten
während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen;
außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden,
dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung betreten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

§ 14

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung des Bun-
desrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber
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zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen hat. Soweit
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen
Pflichten durch Unfallverhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht der Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung von der Ermächtigung erst Gebrauch, nach-
dem innerhalb einer von ihm gesetzten angemessenen Frist der Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung eine entsprechende Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen
hat oder eine unzureichend gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.

§ 15

Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlässt mit Zustimmung des Bun-
desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den auf Grund
des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16

Öffentliche Verwaltung

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein den
Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheits-
technischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

§ 17

Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haushalt
beschäftigt werden.

(2) Soweit im Bereich der Seeschifffahrt die Vorschriften der Verordnung über die
Seediensttauglichkeit und der Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrtei-
schiffen gleichwertige Regelungen enthalten, gelten diese Regelungen für die
beschäftigten Kapitäne, Besatzungsmitglieder und sonstige an Bord tätigen Personen
deutscher Seeschiffe. Soweit dieses Gesetz auf die Seeschifffahrt nicht anwendbar
ist, wird das Nähere durch Rechtsverordnungen geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, gelten
diese Regelungen. Im Übrigen gilt dieses Gesetz.

§ 18

Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die erfor-
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derliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber sich
verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft für
Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden zu lassen.

§ 19

Überbetriebliche Dienste

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass der Arbeitgeber einen
überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssicherheit
zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig erteilt oder

3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21

Änderung der Reichsversicherungsordnung

gegenstandslos

§ 22

gegenstandslos

§ 23

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am ersten Tage des auf die
Verkündung folgenden zwölften Kalendermonats in Kraft. § 14 und § 21 treten am
Tage nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

(2) § 6 Abs. 3 Satz 2 und § 7 des Berliner Gesetzes über die Durchführung des
Arbeitsschutzes vom 9. August 1949 (VOBl. I S. 265), zuletzt geändert durch Artikel
LVIII des Gesetzes vom 6. März 1970 (GVBl. S. 474), treten außer Kraft. Im Übrigen
bleibt das Gesetz unberührt.
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